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• wie bisher:

Förderung der Stützkräfte nach Finanzkraft der 
Gemeinde, zwischen 40% und 90% der 
Personalkosten

• für die Monate September bis Dezember 2010:

aliquote Auszahlung der bisherigen 
Pauschalförderung pro Gruppe
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• ab 2011:

Förderzeitraum = Kalenderjahr

keine Pauschalförderung

Berechnet wird die Förderung anhand der realen 
Personalkosten der gesetzlich vorgeschriebenen 
pädagogischen Fachkräfte und Assistenzkräfte.
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• unterschieden werden:

halbtägige Öffnungszeiten =
Wochenöffnungszeiten während des 
Kindergartenjahres bis einschließlich 25 Stunden.

ganztägige und ganzjährige Öffnungszeiten = alle 
darüber hinausgehenden Öffnungszeiten, dh
Nachmittag und alle Öffnungszeiten in den Ferien



"

�����������	
����
����
����

��������������������	
������������������	
���	�����������

• Förderung wird vom Land berechnet

• Gemeinden liefern folgenden Daten:

• Personalkosten Kalenderjahr
• Öffnungszeiten aller Gruppen
• eingenommene Elternbeiträge bis 25 Stunden/Woche
• eingenommene Elternbeiträge über 25 Stunden/Woche bzw.   
Ferienöffnung
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• Beispiel:

Eine Gemeinde führt zwei Kindergartengruppen.
Die erste Gruppe ist ganztägig und ganzjährig geöffnet, und 
zwar sowohl während des Kindergartenjahres (= 36 Wochen) 
als auch in den Ferien (bis auf fünf Wochen, in welcher der 
Kindergarten geschlossen ist) 45 Stunden/Woche. Die zweite 
Gruppe ist nur während des Kindergartenjahres (= 36 
Wochen) 25 Stunden/ Woche geöffnet.
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• Beispiel (Fortsetzung):

An Personalkosten für beide Gruppen (z.B. drei pädagogische 
Fachkräfte, eine Assistenzkraft) fallen vom 01.01.2011 bis 
31.12.2011 � 100.000 an.

An Elternbeiträgen für die halbtägige Betreuung wurden in diesem 
Zeitraum für beide Gruppen insgesamt  � 4.000, für die ganztägige 
und ganzjährige Betreuung insgesamt � 10.000 eingenommen.
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• Beispiel (Fortsetzung):

Zunächst ist das Verhältnis zwischen halbtägiger 
und ganztägiger/ganzjähriger Öffnungszeit zu 
bilden.

Die zweite Gruppe ist einfach zu berechnen, da 
sämtliche Öffnungszeiten in die halbtägige
Kategorie fallen (25 x 36 = 900 Stunden). 
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• Beispiel (Fortsetzung):

In der ersten Gruppe sind 25 Stunden in den 36 
Wochen des Kindergartenjahres  halbtägige
Öffnungszeiten (25 x 36 = 900 Stunden). Die weiteren 
20 Stunden in den 36 Wochen des Kindergartenjahres 
sind ganztägige/ganzjährige Öffnungszeiten (20 x 36= 
720 Stunden). Sämtliche Stunden in den Ferien sind 
ganztägige/ganzjährige Öffnungszeiten (45 x  10 = 450 
Stunden).
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• Beispiel (Fortsetzung):

Insgesamt sind in unserer Beispielgemeinde 1.800 
halbtägige Stunden und 1.170 ganztägige/ganzjährige 
Stunden angefallen (ca. 60 % HT, ca. 40 % GT). In 
diesem Verhältnis werden die Personalkosten des 
Jahres 2011 (� 100.000 = 100%) der halbtägigen (HT) 
und ganztägigen/ganzjährigen (GT) Kategorie 
zugerechnet (60 % HT = � 60.000, 40 % GT = �
40.000). 
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• Beispiel (Fortsetzung):

Dann werden die entsprechenden Elternbeiträge in 
Abzug gebracht.
HT: � 60.000 minus � 4.000 = � 56.000
GT: � 40.000 minus � 10.000 = � 30.000
Das Land refundiert von den � 56.000 für HT 50%, das 
sind � 28.000, und von den � 30.000 GT 65%, das sind 
� 19.500.
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• Beispiel (Fortsetzung):

-Ausgezahlte Beträge werden noch einmal geringfügig 
nach der Finanzkraft der Gemeinde verändert.

- Zudem erhält eine Gemeinde einen Zuschlag für jede 
Kinderbetreuungsgruppe, die ein Mittagessen anbietet, 
sowie einen Zuschlag für jede Gruppe, welche eine 
ganztägige, ganzjährige, alterserweiterte und 
gemeindeübergreifende Kinderbetreuung anbietet.
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• Folgende Maßnahmen werden gefördert:

Errichtung von zusätzlichen Gruppenräumen in 
Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kinderkrippen, 
Kindergärten und Horten durch Zu- bzw. 
Neubauten

� 80.000 pro Gruppenraum, maximal jedoch 90% 
der damit zusammenhängenden Gesamtkosten.
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Errichtung von zusätzlichen Gruppenräumen in 
Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kinderkrippen, 
Kindergärten und Horten durch Umbauten im 
Bestandsgebäude

� 40.000 pro Gruppenraum, maximal jedoch 90% 
der damit zusammenhängenden Gesamtkosten.
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Sanierung bzw. Modernisierung von bestehenden 
Gruppenräumen in Kinderbetreuungseinrichtungen 
wie Kinderkrippen, Kindergärten und Horten

� 20.000 pro Gruppenraum, maximal jedoch 90% 
der damit zusammenhängenden Gesamtkosten.
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Sanierung und Errichtung von Küchen und 
sanitären Einrichtungen , welche zum 
überwiegenden Teil von 
Kinderbetreuungseinrichtungen verwendet werden

� 20.000 pro Küche bzw. sanitärer Einrichtung, 
maximal jedoch 90% der damit 
zusammenhängenden Gesamtkosten
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Betrifft die Förderung die Betreuung von Kindern in 
alterserweiterten und gemeindeübergreifenden
Kinderbetreuungsgruppen, die ein ganztägiges 
und ganzjähriges Angebot gewährleisten, so 
können die Beträge jeweils verdoppelt werden, 
wobei maximal jedoch 90% der damit 
zusammenhängenden Gesamtkosten gefördert 
werden.
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Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für 
Kinderbetreuungseinrichtungen

� 15.000 pro Kinderbetreuungseinrichtung, 
maximal jedoch 90% der damit 
zusammenhängenden Gesamtkosten 


